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Präambel 
 
 
Sehr geehrte Gemeinderäte*Innen, 
sehr geehrte Stadträte*Innen, 
sehr geehrte Bürger*Innen, 
 
 
die vergangenen Monate prägte das gesamte öffentliche Leben kein Thema so stark wie 
die Corona-Pandemie. 
Vielfältige Maßnahmen und Entscheidungen mussten schnell getroffen werden. Leider 
waren wir dabei meist nur Ausführende der großen Entscheidungen aus Berlin und Dresden, 
jedoch stets bemüht das Beste für die Situation unserer Bürger und Bürgerinnen 
herauszuholen. 
Die Krise scheint nun in Europa bewältigt zu sein und wir hoffen, dass keine weiteren 
Infektionswellen eintreten werden und ein Impfstoff baldigst entwickelt werden kann. 
 
Zur Zusammenfassung der Ereignisse und getroffenen Maßnahmen dient der vorliegende 
Bericht. Dieser ist in chronologischer Folge aufgebaut, um die Entwicklung der Pandemie 
nachvollziehen zu können. Zur Sachlichkeit des Berichtes wird nur auf konkrete 
Maßnahmen eingegangen. 
 
Soweit möglich, wurde eine geschlechtsneutrale Personenbezeichnung verwendet. 
Wo dies nicht möglich war, wurde auf die männliche Bezeichnung zurückgegriffen. 
Die Personenbezeichnungen gelten sowohl für Frauen, Männer und Diverse. 
 
Wir danken allen Beteiligten für die sehr gute Mitarbeit und der Einwohnerschaft für das 
entgegengebrachte Verständnis. 
 
 
 
Lohmen, den 10.06.2020 
 
 
 
 
 
 
 
Jörg Mildner       Falko Hottas 
Bürgermeister      Leiter Kommunalstab 
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Lage am 20.01.2020 
Erste Anzeichen der Epidemie durch sprunghaften Anstieg bei Lungenkrankheit an 
mehreren Orten in China. In der Region Wuhan gab es bereits ca. 220 Betroffene. 
 
Lage am 26.01.2020  
Nach ersten Todesfällen in Italien sind deutsche Behörden in Alarmbereitschaft. 
 
Lage am 30.01.2020  
Internationale Firmen schließen ihre Werke in China. 
 
Lage am 03.02.2020 
Geeignete Mundschutzmasken werden stark nachgefragt. Das Pirnaer Klinikum bereitet 
sich auf einen Ausbruch des Virus‘ vor (SZ). 
 
Lage am 24.02.2020 
Das Coronavirus lähmt das öffentliche Leben in Italien. Dort erfolgt die Verbreitung am 
schnellsten. In Dresden müssen sich zum ersten Mal zwei Dresdner*Innen in häusliche 
Quarantäne begeben. 
 
Lage am 27.03.2020 
Die Gemeinde Lohmen bestellt erste Schutzmittel, welche jedoch erst im April geliefert 
wurden. 

 
Lage am 02.03.2020 
Während die Infektionszahlen in den alten Bundesländern bereits im Februar stark 
anstiegen, blieb der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge vorerst vom 
Infektionsgeschehen verschont. Am 02.03.2020 kam es zum ersten positiv-getesteten Fall. 
 
Lage am 03.03.2020 
Eine Eil-Bürgermeister-Dienstberatung im Landkreis zu den aktuellen Ereignissen/Thema 
„Corona“ fand statt. Das LRA bildete ab 04.03.2020 einen Krisenstab (24h-Dienst) und 
richtete Bürgertelefone ein.  
 
Lage am 05.03.2020  
Am 05.03.2020 erließ die Landkreisverwaltung eine Allgemeinverfügung, durch welche 
alle Veranstaltungen ab einer Teilnehmerzahl von 100 Personen beim Verwaltungsstab 
des Landkreises schriftlich anzuzeigen waren. 
 
Lage am 07.03.2020 
Die Genehmigung der Biker-Party in der Herrenleite und des Sportlerballs im Erbgericht 
durch das Landratsamt erfolgt nur noch unter Auflagen. 
Infektionszahlen in Sachsen 2 und in Deutschland 619 Infizierte. 
 
Lage am 09.03.2020 
Die Regierung stellt Bevölkerung auf eine mögliche Verschärfung der Epidemie ein (Anm.: 
„Das Parlament“). 
 
Am 10.03.2020 wurde die zweite mit dem Corona-Virus infizierte Person festgestellt. Zu 
diesem Zeitpunkt gab es bereits 1.622 Infizierte in ganz Deutschland. Bei dem Betroffenen 
handelte es sich ebenfalls um den ersten Infizierten der Verwaltungsgemeinschaft Lohmen 
– Stadt Wehlen. Der Betroffene aus Stadt Wehlen stellte nach seiner Rückkehr aus 
Südtirol leichte Symptome fest und wurde daraufhin positiv getestet. Am Folgetag wurde 
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ebenfalls eine Familienangehörige des Erstbetroffenen positiv auf das Coronavirus 
getestet. 
 
Am 11.03.2020 verlässt Bürgermeister Jörg Mildner Lohmen zum Skifahren nach Tirol. 
 
Am 12.03.2020 erhielt die Gemeinde Lohmen ein Schreiben des Kreisbrandmeisters, in 
welchem mit sofortiger Wirkung die Ausbildungsdienste der FFw eingestellt werden 
sollten. Dies diente dem Schutz der Kameraden, als auch der Sicherstellung der 
Einsatzfähigkeit der Feuerwehr und wurde von der Gemeinde- sowie der Stadtwehrleitung 
umgesetzt. 
 
Aufgrund der weitersteigendenden Fallzahlen infizierter Personen verschärfte das 
Landratsamt die Allgemeinverfügung zum Verbot von öffentlichen Veranstaltungen ab 100 
Teilnehmern und die Einführung der Anzeigepflicht für Veranstaltungen bereits ab 50 
Teilnehmern. 
Am selbigen Tag wurde eine dritte Person im Verwaltungsgebiet getestet und die 
häusliche Quarantäne verordnet. Stand 12.03.2020 um 14:00 Uhr: 
 

VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG  Deutschland 
− in Quarantäne: >3  − in Quarantäne: 86  positiv getestet: 2.369 
− positiv getestet   3  − positiv getestet:   5 
 
 
Lage am 13.03.2020 (Freitag) 
Im Verlauf des Tages setzte der Landkreis eine Allgemeinverfügung zum Betretungsverbot 
von Alten- und Pflegeheimen in Kraft, um die durch das Coronavirus besonders 
gefährdete Personengruppen zu schützen. 
Corona-Probestellen wurden in Dippoldiswalde, Pirna und Sebnitz errichtet. 
 

Aufgrund der ersten gemeldeten Infektionen mit dem Coronavirus auf dem 
Verwaltungsgebiet entschied sich die Gemeindeverwaltung Lohmen, in den Krisenmodus 
zu wechseln. Die Mitarbeiter des Hauptamtes sowie die Leiter der nachgelagerten 
Einrichtungen wurden für das Wochenende in Bereitschaft versetzt. Die Schließung des 
Gemeindeamtes wurde zum 16.03.2020 beschlossen. Die Schließung der Sporthalle 
Lohmen erfolgte noch am selben Tag. 
 

Am Nachmittag des Tages fand eine durch die sächsische Staatsregierung angesetzte 
Bürgermeisterdienstberatung in Dresden statt. In dieser wurden die Bürgermeister*Innen 
über die aktuelle Lage und die Schritte der sächsischen Staatsregierung informiert. 
Das Kultusministerium beschloss noch am selben Tag die Aussetzung der Schulpflicht ab 
dem 16.03.2020. Damit konnten die Eltern selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die 
Schule zur Betreuung bringen wollten. 
 

VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG  Deutschland 
− in Quarantäne: 3  − in Quarantäne: 92  positiv getestet: 3.062 
− positiv getestet 3  − positiv getestet:     7 
 
 
Lage am 14.03.2020 (Samstag) 
Am 14.03.2020 wurden die Mitarbeiter der Gemeinde, Eltern und Gemeinderäte über die 
Informationen der Bürgermeisterdienstberatung durch die dabei anwesende stellv. 
Bürgermeisterin Frau Großmann informiert.  
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VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG  Deutschland 
− in Quarantäne: >3  − in Quarantäne: >92  positiv getestet: 3.795 
− positiv getestet   3  − positiv gestet:   10 
 
Lage am 16.03.2020 (Montag) 
Am 16.03.2020 erfolgt die Schließung des Gemeindeamtes für den Besucherverkehr. Alle 
Veranstaltungen der Gemeinde Lohmen wurden ebenfalls bis zum 19.04.2020 abgesagt. 
Bürgermeister Herr Mildner kehrte aus dem Urlaub zurück, da er sich jedoch im 
Risikogebiet Tirol aufhielt, wurde für ihn als Reiserückkehrer eine 14-tägige Quarantäne 
durch das Gesundheitsamt angeordnet. Frau Silke Großmann übernahm weiterhin die 
Stellvertretung und war ab sofort von ihrer beruflichen Tätigkeit bei der SAB freigestellt. 
 

VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG  Deutschland 
− in Quarantäne: 4  − in Quarantäne: 969  positiv getestet: 6.672  
− positiv getestet 3  − positiv getestet:      12 
 
Lage am 17.03.2020  
SZ: “Deutschland schließt – Plötzlich alle zuhaus“ 
Am 17.03.2020 erließ der Freistaat eine Allgemeinverfügung mit Gültigkeit ab dem 
18.03.2020, durch welche auch losgelöst von der kommunalen Entscheidung alle privaten 
und öffentlichen Einrichtungen, welche nicht der Grundversorgung der Bevölkerung 
dienen, geschlossen werden sollten und Veranstaltungen jedweder Art verboten wurden. 
Als Reaktion veranlasst die Gemeindeverwaltung Lohmen und Stadt Wehlen die 
Schließung aller Sportstätten, Vereinsräume, Museen, Spielplätze und öffentlichen 
Toiletten auf dem Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft vorerst bis zum 20.04.2020. 
Aufgrund der Allgemeinverfügung wurden ebenfalls Gemeinde- und Stadtratssitzungen 
abgesagt. 
Im Verlaufe des Tages wurden alle Mitarbeiter der Gemeinde über die aktuelle 
Pandemielage informiert und über angepasstes persönliches Verhalten sowie deren 
Möglichkeiten auf Arbeitszeitreduzierung informiert. Es sollte dem Mitarbeiter die 
Möglichkeit gegeben werden, für sich zu entscheiden, wie er auf das Infektionsrisiko 
reagieren möchte. 
An diesem Tag überholte die Anzahl der weltweit Infizierten die Anzahl Infizierter 
Chinesen, welche bis dahin am meisten betroffen waren. 
 
VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG  Deutschland 
− in Quarantäne: 4  − in Quarantäne: 952  − positiv getestet: 7.588  
− positiv getestet 3  − positiv getestet:   13 
 
Lage am 18.03.2020 
Durch die Allgemeinverfügung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
gesellschaftlichen Zusammenhalt vom 16.03.2020 wurden am 18.03.2020 durch die 
Gemeinde Lohmen Grundschule und Kitas bis einschließlich der Osterferien zum 
17.04.2020 geschlossen. Um Kontakte außerhalb des Familienkreiseses so gering wie 
möglich zu halten, erhält nur ein geringer Personenkreis einen Anspruch auf 
Notbetreuung, wenn beide Eltern im Bereich der kritischen Infrastruktur tätig sind bzw. 
Alleinerziehende aus diesem Bereich. 
Eine weitere mobile Beprobungsstelle wurde in Freital in Betrieb genommen. 
 
VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG  Deutschland 
− in Quarantäne: 7  − in Quarantäne: 1.074  positiv getestet: 11.302  
− positiv getestet 3  − positiv getestet:      20 
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Lage am 19.03.2020 
Am 19.03.2020 erhielt die Gemeinde Lohmen um 19:25 Uhr die Anweisung seitens des 
Landratsamtes, kommunale Krisenstäbe zu bilden bis zum 20.03.2020 um 12:00 Uhr und          
die Arbeitsfähigkeit bis spätestens zum 23.03.2020 herzustellen. Mit diesem Schritt 
beauftragte der Landkreis die Kommunen, die Stabsaufgaben des Landkreises zu 
übernehmen, um die Leistungsfähigkeit bei der Krisenbewältigung zu vergrößern.                   
Die Kommunalstäbe erhielten bis auf Widerruf folgende Aufgaben: 

• Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung (Abstimmung mit LK bei 
Quarantäneverstößen) 

• Quarantänemanagement (Versorgungsüberwachung Infizierter / Führen der 
Übersichten / Entgegennahme der Symptommeldungen) 

• Infiziertenmanagement (Führen der Übersichten / 1x tägliche Gesundheitsabfrage / 
Entgegennahme der Symptommeldungen / Versorgungsüberwachung und 
Einkaufservice) 

• Lageabstimmung (tägliche Lagemeldung / tägliche Lageabstimmung zur 
Einsatzbereitschaft der Feuerwehr) 

• Spontanhelfer (Ansprechpartner und Organisation der Spontanhelfer) 
 

Frau Silke Großmann übernahm die Leitung des Kommunalstabes VG Lohmen – Stadt 
Wehlen. 
Für das Quarantänemanagement wurden zwei Mitarbeiter des Hauptamtes mit einer 
Bereitschaft von 08:00 – 22:00 Uhr abgestellt. Die Gemeindewehrleiter sollten ab dann 
täglich bis 10:00 Uhr ihre Lagemeldung zur Einsatzfähigkeit abgeben. Ab dem 19.03.2020 
wurde eine tägliche Abstimmungsrunde zwischen Frau Großmann und Bürgermeister 
Tittel zu aktuellen Themen aufgenommen. Die Lagemeldung des Kommunalstabes an den 
Verwaltungsstab des Landkreises musste täglich bis 12:00 Uhr zum Stand von 11:00 Uhr 
erfolgen. 
Die Gemeinderatssitzung fand unter strengen Hygienemaßnahmen im Schloß Lohmen 
statt. 
 

VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG  Deutschland 
− in Quarantäne: 7  − in Quarantäne: 1.130  positiv getestet: 13.093  
− positiv getestet 3  − positiv getestet:      27 
 
Lage am 20.03.2020 
Am 20.03.2020 erfolgte die Bildung des Kommunalstabs in Abstimmung mit den 
Entscheidungsträgern der Stadt Wehlen. 
Es erging eine Dienstanweisung der Gemeindewehrleitung über die richtige 
Verhaltensweise im Einsatz mit Personenkontakt und Verwendung von Schutzausrüstung 
während der Corona-Pandemie. 
Der Kommunalstab startete einen Aufruf zur Meldung freiwillig Helfender zur 
Unterstützung beeinträchtiger Personen, z.B. Risikogruppe, während der Corona-
Pandemie. In den folgenden Tagen gingen erfreulicherweise zahlreiche Meldungen 
engagierter Bürger ein. 
An diesem Tag galt das erste Mal im LK ein Infizierter als geheilt. 
 
VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG  Deutschland 
− in Quarantäne: 9  − in Quarantäne: 1.032  positiv getestet: 18.700  
− positiv getestet 3  − positiv getestet:      36  Welt:                255.000 
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Lage am 21.03.2020 (Samstag) 
Am 21.03.2020 erließ der LK eine ergänzende Allgemeinverfügung zur bestehenden 
Allgemeinverfügung des Freistaates bezüglich der Inanspruchnahme der Notbetreuung in 
Schulen und Kita, welche vorsah, dass der Anspruch auf Notbetreuung auch erfüllt sei, 
wenn lediglich ein Personensorgeberechtigter im Bereich der kritischen Infrastruktur 
arbeitete und aufgrund dienstlicher Gründe an der Betreuung des Kindes gehindert ist. 
Diese Regelung wurde ab dem Folgetag auch in den Kindereinrichtungen der 
Verwaltungsgemeinschaft sowie der Grundschule umgesetzt. 
Der Tag war ebenfalls der letzte Öffnungstag von Baumärkten und Frisörgeschäften für 
einen Zeitraum von mehreren Wochen. 
 

VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG  Deutschland 
− in Quarantäne: 9  − in Quarantäne: 1.279  positiv getestet: 20.705  
− positiv getestet 3  − positiv getestet:         48 
 
Lage am 22.03.2020 
Nach Absprache der Bundeskanzlerin Merkel mit allen Ministerpräsidenten der Länder hat 
das Sächsische Staatsministerium für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt mit 
Wirkung zum 23.03.2020 eine Allgemeinverfügung zu Ausgangsbeschränkungen 
erlassen. Ziel war dabei die Eindämmung der Verbreitung durch Unterbrechung von 
Infektionsketten. Hauptsächlich wurden folgende Punkte geregelt: 

• Das Verlassen der häuslichen Unterkunft ohne triftigen Grund wurde untersagt 
• Der Aufenthalt im Freien war ausschließlich allein oder in Begleitung eines 

Angehörigen des eigenen Hausstandes erlaubt 
• Verstöße waren je nach Art Ordnungswidrigkeiten bzw. sogar Straftaten 

Mit dieser Allgemeinverfügung wurde im Freistaat endgültig der sog. deutschlandweite 
„shut-down“ umgesetzt. 
 

VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG  Deutschland 
− in Quarantäne: 11  − in Quarantäne: 1.032  positiv getestet: 23.129  
− positiv getestet   3  − positiv getestet:      63 
 
Lage am 23.03.2020 
Durch das Inkrafttreten der Allgemeinverfügung zur Ausgangsbeschränkung wurden den 
Mitarbeitern Arbeitsbescheinigungen zur Bestätigung in der kritischen Infrastruktur tätig zu 
sein, ausgehändigt. Dies konnte für alle bejaht werden. 
Durch die Allgemeinverfügung kam spätestens jetzt der Tourismus zum kompletten 
Erliegen. 
 

VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG  Deutschland 
− in Quarantäne: 12  − in Quarantäne: 1.055  positiv getestet: 26.220  
− positiv getestet   3  − positiv getestet:      71 
 
Lage am 24.03.2020 
Am 24.03.2020 wurde ein Mitarbeiter der Gemeinde Lohmen aufgrund seiner 
Symptomatik auf das Coronavirus getestet. Dieser fiel positiv aus und der Mitarbeiter 
musste sich in häusliche Quarantäne begeben. 
Durch die Einhaltung der Mindestabstände und Kontakteinsparungen durch die 
Mitarbeiter, musste sich kein weiterer Mitarbeiter in Quarantäne begeben. Auch in den 
kommenden Tagen blieben alle Mitarbeiter glücklicherweise symptomfrei. 
Ein weiterer Mitarbeiter musste sich unabhängig vom Geschehen ebenfalls in Quarantäne 
begeben. Er galt als Kontaktperson zu einem Infizierten, wurde jedoch negativ getestet. 
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BM Mildner stand nach immerhin über einer Woche das 1. Mal in der Quarantäneliste des 
Landkreises. 
 

VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG  Deutschland 
− in Quarantäne: 9  − in Quarantäne: 1.433  positiv getestet: 30.150  
− positiv getestet 3  − positiv getestet:      80 
 
Lage am 25.03.2020 
Am 25.03.2020 ermächtigte das Landratsamt Pirna (folgend „LRA“), die 
Ortspolizeibehörden als Vollstreckungsgehilfe zur Überprüfung der verschiedenen Corona-
Bestimmungen tätig zu werden. 
Ergänzend zur Allgemeinverfügung vom 23.03.2020 zum Notbetrieb der Kitas erging 
durch die Gemeindeverwaltung ein Schreiben mit der Belehrung der Eltern bezüglich der 
Voraussetzungen für die Notbetreuung ihrer Kinder. Die Regelungen, wer einen Anspruch 
auf die Notbetreuung und zu welchen Betreuungszeiten hat, sorgten zu dieser Zeit für 
emotionale Gespräche. 
Des Weiteren bestellte die Gemeinde Lohmen - nach umfangreicher Recherche - für die 
Verwaltungsgemeinschaft 1.000 Stück Mund-Nasen-Schutz in Sebnitz unter kurzfristigen 
Lieferbedingungen, um das Ansteckungsrisiko für die Angestellten im beruflichen wie 
private Bereich zu reduzieren. 
BM Mildner wird zur ersten Testung einbestellt. 
 

VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG  Deutschland 
− in Quarantäne: 7  − in Quarantäne: 1.433  positiv getestet: 33.952  
− positiv getestet 3  − positiv getestet:      88 
 
 
Lage am 26.03.2020 
Bereits im Verlauf der Woche wurden seitens des Kommunalstabes verstärkt 
Überlegungen angestellt, wie der Schutz der Mitarbeiter weiter verbessert werden kann 
und gleichzeitig die Verwaltung über den noch langanhaltend erwarteten Pandemieverlauf 
funktionsfähig zu halten. Hierzu wurde am Morgen des 26.03.2020 eine Beratung mit IT-
Beratern angesetzt, in welcher die Möglichkeit der Einrichtung von Homeoffice oder 
Schaffung eines zweiten Standortes geprüft werden sollte. 
Nach der Beratung fiel die Eilentscheidung der stellv. Bürgermeisterin, einen zweiten 
Verwaltungsstandort aufzubauen. Die Möglichkeit zu Homeoffice konnte aufgrund der 
technischen Unzulänglichkeit nicht in der gebotenen Kürze geschaffen werden. 
 

Da alle Mitarbeiter der Kernverwaltung im Schloß tätig waren, konnte die Anzahl von 
Personenkontakten nicht weiter reduziert werden und der Mindestabstand von 2 m nicht 
immer eingehalten werden. Bei der Infizierung eines Mitarbeiters bestand das Risiko einer 
14-tägigen Quarantäne der gesamten Verwaltung. Dass dies ein realistisches Risiko 
darstellte, wurde spätestens am 07.04.2020 durch die Meldungen aus Hohnstein bekannt. 
Diesem Risiko sollte durch die Schaffung eines 2. Verwaltungsstandortes entgegengewirkt 
werden, durch welchen die Mitarbeiter durch die Ämter hindurch aufgeteilt werden 
konnten. Für diesen Standort wurde das ehemalige Gemeindeamt auf der Basteistraße 79 
ausgewählt. Hierfür musste technische und räumliche Ertüchtigung geplant werden und 
erfolgen, um die nötigen Arbeitsvoraussetzungen zu schaffen. Eine Übersicht zum Ablauf 
ist in Anlage 1 zu finden. 
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Des Weiteren beauftragte das LRA die Gemeinden, alle Wanderparkplätze der Sächs. 
Schweiz zu sperren und diese Sperrung zu kontrollieren. Gemäß der Allgemeinverfügung 
durfte der Aufenthalt im Freien nur im wohnlichen Umfeld (Radius von 15 km) erfolgen. 
 

VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG  Deutschland 
− in Quarantäne: 15  − positiv getestet: 104  positiv getestet: 39.502  
− positiv getestet   1  − geheilt:      6 
 
Lage am 27.03.2020 
Am 27.03.2020 erfolgte die Sperrung aller Parkplätze der Verwaltungsgemeinschaft für 
Auswärtige (Lohmen 16 und Stadt Wehlen 7). Zur Kontrolle der Einhaltung der 
Allgemeinverfügung sowie die Sperrung der Parkplätze erhöhte sich der Personalbedarf 
von Mitarbeitern im Vollzugsdienst. Hierzu wurden weitere Mitarbeiter aus den Ämtern und 
des Bauhofes hinzugezogen und geschult. Die Kontrollen erfolgten ab dann täglich. 
Des Weiteren wurden 30 FFP2 Masken bestellt zur Ausstattung des Quarantäne- 
managements und der FFw bestellt, sowie 15 Liter Desinfektionsmittel und Einmal-
handschuhe. 
Ein Schreiben - adressiert an die Einwohner - wurde online und durch die Schaukästen 
kommuniziert mit der Bitte die Ausgangsbeschränkungen einzuhalten und die Regeln zu 
befolgen. (Ausnahmezustand) 
 

VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG  Deutschland 
− in Quarantäne: 18  − positiv getestet: 133  positiv getestet: 48.278  
− positiv getestet   0  − geheilt:      9 
 
Lage am 28.03.2020 
Am 28.03.2020 erfolgte eine Mitteilung des LRA mit dem Inhalt, dass keine zentrale 
Beschaffung von Schutzmitteln durch den LK erfolgt und die Gemeinden eigenständig 
diese beschaffen müssen. 
Die Polizei unternahm die erste groß angelegte Kontrolle über die Einhaltung der Corona-
Bestimmungen und war mit 148 Beamten im Einsatz. Es wurden nur wenige Verstöße 
festgestellt, der Großteil der Bevölkerung hielt sich an die Vorgaben. 
Auch das Ordnungsamt Lohmen war im Vollzug und stellte 12 Verstöße Auswärtiger auf 
den gesperrten Wanderparkplätzen fest. Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen 
durch Einwohner wurden nicht festgestellt. 
 

VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG  Deutschland 
− in Quarantäne: 16  − positiv getestet: 133  positiv getestet: 48.582  
− positiv getestet   0  − geheilt:      9 
 

Lage am 29.03.2020 
Am 29.03.020 stellte der Vollzugsdienst lediglich Parkverstöße Auswärtiger in Stadt 
Wehlen fest. 
 

VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG  Deutschland 
− in Quarantäne: 16  − positiv getestet: 137  positiv getestet: 58.247  
− positiv getestet   0  − geheilt:    14 
 
Lage am 30.03.2020 
Nach über zweiwöchiger Stellvertretung des Bürgermeisters übergab Frau Silke 
Großmann die Aufgaben und Leitung des Kommunalstabes an Herrn Falko Hottas, um an 
ihren eigentlichen Arbeitsplatz, an welchem Sie ebenso stark gebraucht wurde, zurück zu 
kehren. In letzter Amtshandlung erfolgte auf Empfehlung der Amtsleiter, die Aufteilung der 
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Mitarbeiter auf die zwei Verwaltungsstandorte, um den Mitarbeitern die Zeit zur 
Vorbereitung zu verschaffen. Die Einrichtungen der Verwaltungsgemeinschaft wurden mit 
weiteren stationären Desinfektionsmittelspendern versorgt, welche bereits am 04.03.2020 
bestellt – aber erst jetzt geliefert wurden. 
 

VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG  Deutschland 
− in Quarantäne: 11  − positiv getestet: 161  positiv getestet: 62.435  
− positiv getestet       0  − geheilt:    14 
 
Lage am 31.03.2020 
Am 31.03.2020 kehrte Jörg Mildner aus der angeordneten Quarantäne zurück in die 
Gemeindeverwaltung und nahm sein Amt als Bürgermeister wieder auf. 
 

Das Kabinett des Freistaates Sachsen erließ eine neue Rechtsverordnung zum Schutz vor 
dem Corona-Virus SARS-CoV-2 und COVID-19 (im folgenden SächsCoronaSchVO).              
Die Verordnung löste die bisherige Allgemeinverfügung Ausgangsbeschränkung ab.              
Des Weiteren wurde die Allgemeinverfügung zum Verbot weiter verschärft und verbot 
auch Veranstaltungen im familiären Bereich. 
Aufgrund des Veranstaltungsverbotes entschied der Kommunalstab, keine Osterfeuer zu 
genehmigen, um Menschenansammlungen zu vermeiden. 
 

VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG  Deutschland 
− in Quarantäne: 12  − positiv getestet: 180  positiv getestet: 67.051  
− positiv getestet   0  − geheilt:    15  Sachsen:             2084 
 
 
Lage am 01.04.2020 
VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG  Deutschland 
− in Quarantäne: 8  − positiv getestet: 184  positiv getestet: 71.808  
− positiv getestet 0  − geheilt:    15 
 
 
Lage am 02.04.2020 
Am 02.04.2020 traf die Gemeinde Lohmen die Entscheidung zum Erlass der Eltern-
beiträge vom 18.03.2020 bis 17.04.2020. Dies erfolgte in Form eines nicht-Einziehens der 
Elternbeiträge für den Monat April. Es war kein Antrag der Eltern nötig. 
 
VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG  Deutschland 
− in Quarantäne: 9  − positiv getestet: 184  positiv getestet: 79.465  
− positiv getestet 0  − geheilt:  29 
 
Lage vom 03.04.2020 bis 05.04.2020 
In diesem Zeitraum ereigneten sich keine besonderen Vorkommnisse. Der Kommunalstab 
und die Fachämter arbeiteten mit Hochdruck an der Realisierung der Außenstelle.  
Der Gemeindevollzugsdienst setzte seine täglichen Kontrollen fort. 
Am 03.04.2020 verstarb die erste infizierte Person im Landkreis an den Folgen von 
COVID-19. 
 
VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG  Deutschland 
− in Quarantäne: 12  − positiv getestet: 211  positiv getestet: 96.108  
− positiv getestet 1  − geheilt:  43  Sachen:                3005 
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Lage am 06.04.2020 
Eine Statistik vom 06.04.2020, rückblickend auf die Kontrollen der Vortage, ist in Anlage 2 
zu finden. Da sich an Beschränkungen gehalten wurde und parallel Kontrollen durch die 
Polizei an den Schwerpunkten erfolgten, traf der Kommunalstab die Festlegung, den 
täglichen Vollzugsdienst aufzuheben und nur noch an Tagen mit hohen 
Tagestouristaufkommen Kontrollen durchzuführen, um die Mitarbeiter von den täglichen 
Diensten zu entlasten. 
SZ: Die Sächsische Schweiz ist wie ausgestorben, Foto Basteiaussicht „menschenleer“ 
 
VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG  Deutschland 
 

− in Quarantäne: 8  − positiv getestet: 214  positiv: 100.186  
− positiv getestet 2  − geheilt:    43 
 
 
Lage am 07.04.2020 
Am 07.04.2020 wies das LRA die weitergehende Sperrung der Parkplätze an touristischen 
Ausflugszielen der Sächsischen Schweiz an, um eine durch massenhafte Reise- und 
Ausflugstätigkeit verursachte Ansteckungsgefahr möglichst zu vermeiden. Somit blieb die 
von der Verwaltungsgemeinschaft aufgestellte Beschilderung bestehen. 
Ebenfalls wurden an diesem Tag Rathausmitarbeiter und Mitarbeiter der ASB 
Pflegestation in Hohnstein positiv getestet mit der folge sich in 14-tägige Quarantäne 
begeben zu müssen. 
 

VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG  Deutschland 
− in Quarantäne: 18  − positiv getestet: 190  positiv: 103.375  
− positiv getestet   2  − geheilt:     78 
 
Lage am 08.04.2020 
Am 08.04.2020 erfolgte der Erlass der Dienstanweisung Homeoffice, welche Mitarbeitern 
der Gemeinde Lohmen als Handlungsfaden und Vorschrift dienen soll, falls sich diese in 
häusliche Quarantäne begeben müssen, bevor der zweite Verwaltungsstandort 
fertiggestellt ist. 
 

VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG  Deutschland 
− in Quarantäne: 19  − positiv getestet: 187  positiv: 107.663  
− positiv getestet   3  − geheilt:    91 
 
Lage am 09.04.2020 
Am 09.04.2020 legte der Kommunalstab die Planung des Vollzugs- und 
Bereitschaftsdienstes während des Osterwochenendes fest. 
 

In den aufgewiesenen Statistiken ist zu erkennen, dass sich in diesen Tagen der 
aufsteigende Trend der Infektionszahlen ändert und die Fallzahlen rückläufig wurden.             
Ein Indiz dafür, dass die Maßnahmen der Staatsregierung sowie des Landkreises gewirkt 
haben. Der zeitgleiche Anstieg der Vorfälle im Verwaltungsgebiet ist durch das 
Infektionsgeschehen in den umliegenden Pflegeheimen erklärbar, die zum Schwerpunkt 
des Landkreises wurden. 
 

VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG   
− in Quarantäne: 19  − positiv getestet: 168    
− positiv getestet   3  − geheilt:     91 
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Lage über Ostern vom 10.04.2020 bis 14.04.2020 
Die Lage über Ostern blieb stabil. Durch den Vollzugsdienst wurden insgesamt 18          
Parkverstöße festgestellt. An die SächsCoronaSchVO wurde sich gehalten. 
 

− in Quarantäne: 18  − positiv getestet: 135 Sachsen:               3802   
− positiv getestet   4  − geheilt:  164  Deutschland:     118.235 
      
Lage am 15.04.2020 und 16.04.2020 

− in Quarantäne: 22  − positiv getestet: 129    
− positiv getestet   3  − geheilt:  178 
 
Lage am 17.04.2020 
Da die bauliche Ertüchtigung der Außenstelle zum 16.04.2020 abgeschlossen wurde, 
erfolgte am 17.04.2020 eine Dienstberatung mit allen Mitarbeitern der Kernverwaltung. 
Hierbei wurden Gründe, die betreffenden Personen und Ablauf des Umzuges besprochen. 
 
− in Quarantäne: 21  − positiv getestet: 122  Sachsen:            4180  
− positiv getestet   3  − geheilt:  190  Deutschland: 138.135 
 
Lage am 18.04.2020 
Am 18.04.2020 trat mit Ablauf der Osterferien die neue Allgemeinverfügung des 
Staatsministeriums für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt für den 
eingeschränkten Schul- und Kitabetrieb in Kraft. Ziel war es dabei, das Ablegen der 
Prüfungen durch die Abschlussjahrgänge zu ermöglichen. 
Durch die neue Verfügung durften die Schulen ab dem 20.04.2020 wieder für das 
Personal zur Vorbereitung des Schulbetriebs geöffnet werden. Ab dem 22.04.2020 wurden 
die Schulen für die Abschlussklassen geöffnet. Für die beiden Grundschulen ergaben sich 
keine Veränderungen, da die 4. Klassen ausgenommen wurden. 
Die Gemeindeverwaltung musste jedoch aufgrund der Ausweitung des zur Notbetreuung 
anspruchsberechtigten Personenkreises weitere organisatorische Vorbereitungen in Kita 
und Grundschule treffen 
 
VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG 
− in Quarantäne: 13  − positiv getestet: 116    
− positiv getestet 3  − geheilt:  196 
 
Lage am 20.04.2020 
Am 20.04.2020 trat die ebenfalls am 17.04.2020 beschlossene neue SächsCoronaSchVO 
in Kraft. Diese war der erste Schritt, die bisher strengen Vorschriften leicht zu lockern. 
Elementarer Teil waren der Wegfall der strikten Ausgangsbeschränkung und die 
Einführung der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht in Geschäften und öffentlichen 
Verkehrsmitteln. 
Aufgrund der neuen Verordnung konnte der Kommunalstab die Parkplätze wieder öffnen 
und den Basteiparkplatz in Betrieb nehmen, da nun auch der regionale Tourismus 
langsam hochfahren konnte. Die öffentlichen Toiletten konnten ebenfalls wieder geöffnet 
werden. 
Der Vollzugsdienst begann mit Kontrollen über die Einhaltung der Mundschutzpflicht. 
Des Weiteren wurde die Einrichtung der EDV-Technik abgeschlossen und die 
Arbeitsplätze fertiggestellt. Die Außenstelle wurde damit bezugsfertig. 
 
VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG 
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− in Quarantäne: 8  − positiv getestet: 105    
− positiv getestet 2  − geheilt:  201 
 
Lage am 21.04.2020 
Am 21.04.2020 erfolgte die Information der Mitarbeiter über den Umzug der neun 
Mitarbeiter. Eine abschließende Reinigung der Außenstelle erfolgt, Schlüssel wurden 
ausgegeben und letzte Küchengeräte beschafft. 
 
Nach Eintreffen der 1.000 Stück Mundschutz wurden diese je nach Bedarf an die 
Mitarbeiter ausgegeben. 
 
VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG 
− in Quarantäne: 6  − positiv getestet: 94    
− positiv getestet 2  − geheilt:  224 
 
Lage am 22.04.2020 
Am 22.04.2020 erfolgte der Umzug der neun Mitarbeiter in die Außenstelle. Damit verfügte 
jeder Standort über einen Amtsleiter bzw. seinen Stellvertreter, sowie SB Meldeamt, 
Standesamt, Quarantänemanagement, Kämmerei und Bauamt. 
 
Der Freistaat erließ des Weiteren eine Richtlinie zur Gewährung von Zuschüssen an 
Sportvereine, welche durch die Corona-Pandemie finanzielle Einbußen erlitten. Diese 
wurde an die Vereinsvorstände weitergeleitet. 
 
Die Wertstoffhöfe im Landkreis nahmen wieder ihren Betrieb auf. 
Aufgrund der niedrigen Fallzahlen in der Verwaltungsgemeinschaft meldete der 
Kommunalstab dem Verwaltungsstab, die Bereitschaftszeit des Quarantänemanagements 
auf die üblichen Geschäftszeiten von Montag bis Freitag zu reduzieren. Die Bereitschaft 
außerhalb der Geschäftszeiten stellte Herr Hottas über die 24/7 Bereitschaft am „roten 
Telefon“ sicher. 
 
VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG 
− in Quarantäne: 5  − positiv getestet: 96    
− positiv getestet 1  − geheilt:  226 
 
Lage am 23.04.2020 
Am 23.04.2020 wurde der letzt verbliebene Corona-Infizierte der 
Verwaltungsgemeinschaft negativ beprobt und verließ die Quarantäne. 
Der Kommunalstab veröffentlichte eine Information für die Eltern mit dem Hinweis, bei der 
SAB Entschädigung beantragen zu können, wenn diese Lohnausfälle aufgrund der 
Betreuung der Kinder durch die Schul- und Kitaschließungen erlitten hatten. 
Außerdem informierte der Kreisbrandmeister, unter welchen Auflagen der 
Feuerwehrdienst fortgeführt werden kann und welche Auswirkungen die Coronakrise auf 
die feuerwehrtechnischen Zentren hat. 
 
VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG 
− in Quarantäne: 5  − positiv getestet: 87    
− positiv getestet 0  − geheilt:  238 
 
Lage am 24.04.2020 
Am 24.04.2020 erfolgte eine groß angelegte Kontrolle des Vollzugsdienstes aller 
Geschäfte auf dem Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft, ob die Auflagen aus § 7 Abs. 3 
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SächsCoronaSchVO (Maximalpersonenanzahl im Geschäft und Tragen eines 
Mundschutzes) umgesetzt wurden. Bei den Kontrollen wurden keine Verstöße festgestellt, 
jedoch viele offene Fragen vor Ort bezügliche der Verordnung geklärt. 
 
VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG 
− in Quarantäne: 5  − positiv getestet: 84    
− positiv getestet 0  − geheilt:  245 
 
Lage vom 25.04.2020 bis 27.04.2020 
Lage blieb stabil. Das LRA meldete dem Kommunalstab, dass die zwei letzten 
Quarantänefälle bis auf Widerruf in Quarantäne verbleiben, da diese aufgrund ihrer 
beruflichen Tätigkeit potentiellen Kontakt zu Infizierten haben. Fallzahlen vom 27.04.2020: 
 
VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG   
− in Quarantäne: 2  − positiv getestet: 76    
− positiv getestet 0  − geheilt:  254 
 
 
Lage am 28.04.2020 
Am 28.04.2020 erfolgte die Information an den Verwaltungsstab des Landkreises, dass 
aus Sicht des Kommunalstabes die Arbeit des Kommunalstabes niedergelegt werden 
kann, da letzte Neuinfektion am 08.04.2020 erfolgte und seit dem 22.04.2020 alle 
Coronafälle auf dem Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft als geheilt gelten. 
 
VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG 
− in Quarantäne: 2  − positiv getestet: 78    
− positiv getestet 0  − geheilt:  254 
 
 
Lage am 29.04.2020 
Am 29.04.2020 erfolgte die Beantragung von Kurzarbeitergeld für wenige Mitarbeiter der 
Verwaltungsgemeinschaft bspw. für die Mitarbeiter des Freibades Stadt Wehlen, 
rückwirkend für den Monat April. 
Eine weitere Lieferung stationärer Desinfektionsspender wurde erhalten und in den 
Räumlichkeiten angebracht. 
 
VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG 
− in Quarantäne: 2  − positiv getestet: 39    
− positiv getestet 0  − geheilt:  293 
 
 
Lage am 30.04.2020 
Am 30.04.2020 erfolgte die Information des Verwaltungsstabes vom LK über Einstellung 
der Arbeit der Kommunalstäbe ab 05.05.2020. Diese Mitteilung wurde positiv 
aufgenommen, da die zusätzliche Arbeitsbelastung durch die übertragenen Aufgaben zum 
Aufschieben des Tagesgeschäfts führten und die Lage für das LRA durchaus 
beherrschbar wurde. Über die gesamte Zeit der Kommunalstäbe war es fraglich, auf 
welche Rechtsgrundlage überhaupt den Gemeinden die Aufgaben des Gesundheitsamtes 
des Landkreises übertragen werden konnte. 
 
Der Kommunalstab nutzte die Entwicklung der letzten Tage, um über die schrittweise 
Rückkehr zur Normalität im Gemeindeamt zu beraten. Dies wurde von zwei Trends 
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beeinflusst. Zum einen konnten Bürger nicht mehr länger mit ihren Anliegen bis zu einer 
Öffnung warten, da viele Termine ein persönliches Erscheinen voraussetzen. Zum 
anderen war das Arbeiten in der Außenstelle nicht optimal, da die technische Infrastruktur 
der Gemeindeverwaltung nicht für zwei Standorte ausgelegt ist und nur eine 
vorübergehende Lösung geschaffen wurde, welche jedoch nur ein langsameres Arbeiten 
am Rechner ermöglichten. Das, insbesondere für die Kämmerei, wichtige Programm 
„adKOMM“ lief nicht flüssig genug. 
 
Aus den getroffenen Überlegungen beschloss der Kommunalstab die schrittweise Öffnung 
des Gemeindeamtes: 

• ab 07.05.2020 Öffnung des Gemeindeamtes für Bürger mit dringlichen, 
unaufschiebbaren Anliegen und vorheriger Terminvereinbarung 

• strenge Hygieneregeln im Haus, bspw. Händedesinfektion und Tragen einer MNB 
• Rückkehr der Kollegen der Außenstelle, da im Schloss aufgrund der Größe und 

Gegebenheiten ein Publikumsverkehr besser gewährleistet werden kann 
• Neubesetzung der Außenstelle durch das Ordnungsamt sowie je einen Mitarbeiter 

Tourismus/Quarantänemanagement und Bauamt 
• weitere Ertüchtigung der Außenstelle über Coronanotfallplanung hinaus 
• Öffnung Bibliothek unter besonderen Hygieneregeln ab dem 07.05.2020 
• Öffnung Touristinformation unter besonderen Hygieneregeln ab dem 07.05.2020 
• Öffnung Rathaus Stadt Wehlen analog den Regelungen im Gemeindeamt 

 
In den folgenden Tagen wurden Hinweistafeln mit den Hygieneregeln erstellt, 
Plexiglasspuckschutze durch den Bauhof gebaut und in das Gemeindeamt verbracht und 
die Mitarbeiter über die neuen Regeln für den Besucherverkehr belehrt. 
 
Über das Landratsamt erfolgt außerdem eine weitere Bestellung von 40 Stk. FFP2-
Masken für die FFw und das Ordnungsamt. 
 
VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG 
− in Quarantäne: 2  − positiv getestet: 39    
− positiv getestet 0  − geheilt:  293 
 
Lage am 04.05.2020 
Am 04.05.2020 trat eine neue Allgemeinverfügung für Schule und Kita in Kraft, welche bis 
einschließlich 20.05.2020 galt. Durch diese durften die 4. Klassen wieder mit dem 
Unterricht beginnen. Dies erforderte jedoch zahlreiche Vorbereitungen, da die Klassen in 
Gruppen aufgeteilt werden mussten, welche zu unterschiedlichen Zeiten und getrennt 
voneinander unterrichtet werden mussten. Die Betreuung der 4. Klassen musste 
ausschließlich in der Schule erfolgen. 
Zur Ermöglichung des Schulbetriebes ab dem 06.05.2020 traf die Schulleitung 
Vorkehrungen zum organisatorischen Ablauf, da sich die vier neu gegründeten Gruppen 
aus den beiden 4. Klassen nicht begegnen durften. 
Für die Kitas ergaben sich durch die neue Allgemeinverfügung wenig Veränderung, außer 
dass die Notbetreuung auf weitere Personen ausgeweitet wurde und die Umsetzung der 
kleinen Gruppen noch schwieriger wurde. 
 
Eine neue SächsCoronaSchVO trat ebenfalls in Kraft. Dadurch wurden die 
Kontaktbeschränkungen weiter gelockert und ortsfeste Versammlungen unter freiem 
Himmel mit einer Teilnehmerzahl mit bis zu 50 Personen erlaubt. Außerdem wurde die 
Öffnung von Bibliotheken, Museen, Pflanzengärten, Spielplätzen und Außensportstätten 
unter Wahrung der Abstandsregeln und Hygieneauflagen erlaubt. 
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An den folgenden Tagen war die Arbeit der Gemeindeverwaltung natürlich davon geprägt, 
die aufgezählten Einrichtungen schnellstmöglich für die Besucher wieder zu öffnen. 
 
Neu war ebenfalls das erstmalige Erscheinen einer Allgemeinverfügung zu 
Hygieneauflagen. In diesem Dokument wurden spezielle Hygienemaßnahmen je nach Art 
der Einrichtung angeordnet und eine gute Orientierung für nötige Hygienemaßnahmen 
geschaffen. 
 
VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG 
− in Quarantäne: 2  − positiv getestet: 34    
− positiv getestet 0  − geheilt:  299 
 
 
Lage am 05.05.2020 
Am 05.05.2020 erfolgte die Anweisung vom LRA die Arbeit der Kommunalstäbe zum 
06.05.2020 einzustellen. 
Herr Hottas verfügt in Abstimmung mit dem Bürgermeister Mildner die Auflösung 
Kommunalstab Lohmen: 

• dass keine Lagemeldung mehr von der Gemeindewehrleitung abgegeben werden 
muss 

• keine tägliche Abstimmungsrunden mit Herrn Bürgermeister Tittel erfolgen müssen, 
sondern nur noch bei Bedarf 

• die verbleibenden Quarantänefälle über Betreuungswechsel informiert und dem 
LRA übergeben werden 

 
Des Weiteren erfolgte an diesem Tag der Einbau des reparierten Drehtores auf der 
Felsenburg. Der Bauhof schloss mit großem Personaleinsatz die Streicharbeiten an den 
Geländern bis zur Öffnung am 08.05.2020 ab. 
Da mit der Auflösung des Kommunalstabes auch kein täglicher Austausch mit dem 
Gesundheitsamt bezüglich der aktuellen Falllisten mehr stattfand, können fortlaufend 
keine Fallzahlen der Verwaltungsgemeinschaft in diesem Bericht mehr angegeben 
werden. Es kam jedoch bis zum Erstellungsdatum dieses Berichtes zu keiner Infektion im 
Verwaltungsgebiet mehr. 
 
Letzter Stand: 
VG Lohmen- Stadt Wehlen LK SächsSchwOstErzG  Deutschland:169.430 
− in Quarantäne: 2  − positiv getestet: 30  Sachsen:  4.857  
− positiv getestet 0  − geheilt:  306 
 
Lage am 08.05.2020 
Wiedereröffnung der Felsenburg für ihre Besucher. 
 
Lage am 11.05.2020 
Die Hygieneregeln für die Spielplätze der Verwaltungsgemeinschaft wurden genehmigt 
und die Spielplätze geöffnet. 
 
LK SächsSchwOstErzG 
− positiv getestet: 21 
− geheilt:  323 
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Lage am 12.05.2020 
Am 12.05.2020 erließ das sächsische Kabinett die neue Allgemeinverfügung zur Regelung 
des Betriebes von Einrichtungen der Kinderbetreuung und von Schulen, welche ab dem 
18.05.2020 einen eingeschränkten Regelbetrieb dieser Einrichtungen erlaubte. 
Damit wurde der Besuch der Grundschule für alle Klassenstufen wieder möglich. 
Auch in den Kitas stand der Betreuungsanspruch ab dem 18.05.2020 wieder im Rahmen 
der Betreuungsverträge uneingeschränkt zu. 
Schwierigkeit für die Öffnung war jedoch, dass die Kinder in festen Gruppen eingeteilt 
werden mussten und ebenfalls die Erzieher dieser Gruppe fest zugeordnet wurden. Die 
einzelnen Gruppen und Erzieher durften sich im Kitaalltag nicht begegnen. Auch für die 
Kitas mussten Bringe- und Holzeiten eingerichtet werden und eine räumliche Trennung 
selbst im Außenbereich aufgestellt werden. 
Ebenfalls beschloss die Staatsregierung die neue SächsCoronaSchVO, welche ebenfalls 
ab dem 18.05.2020 gilt. Hierbei wurden die bisher erlassenen Beschränkungen weiter 
gelockert. Alle Einrichtungen und Angebote, außer Badeanstalten in geschlossenen 
Räumen, Messen, Volksfeste und Reisebusreisen, durften unter Erstellung und in 
Einzelfällen mit Genehmigung durch das Gesundheitsamt wieder geöffnet werden. Für die 
Verwaltungsgemeinschaft bedeutete dies die Möglichkeit der Öffnung aller Einrichtungen, 
Sportstätten, Vereinsräumen etc., welche am 17.03.2020 geschlossen wurden. 
In den nächsten Tagen arbeitete die Leitung des Kommunalstabes intensiv an einem 
Hygienekonzept für das Freibad in Stadt Wehlen, um eine Wiedereröffnung 
schnellstmöglich zu realisieren. 
 
Am selben Tag übermittelte die Stadtwehrleitung für die Aufnahme des FW-
Dienstbetriebes unter besonderen Hygienebestimmungen eine Dienstanweisung an die 
Ortswehr der Stadt Wehlen. 
 
Die Eltern, der in den Kindertageseinrichtung betreuten Kindern, erhielten umfangreiche 
Informationen über die Regeln zum eingeschränkten Regelbetrieb ab 18.05.2020 von 7:30 
bis 15:00 Uhr. 
 
LK SächsSchwOstErzG 
− positiv getestet: 23 
− geheilt:  324 
 
Lage am 13.05.2020 
Am 13.05.2020 erfolgte die Elterninformation über den eingeschränkten Regelbetrieb der 
Grundschulklassen. 
 
LK SächsSchwOstErzG 
− positiv getestet: 16 
− geheilt:  332 
 
 
Lage am 15.05.2020 
Ab dem 15.05.2020 durften die Gastronomiebetriebe wieder öffnen. Die Leitung des 
Kommunalstabes informierte über die nun bestehende Möglichkeit, Ausschankstände zum 
Himmelfahrtstag durch die Gemeinde unter Hygieneauflagen genehmigt zu bekommen. 
 
LK SächsSchwOstErzG 
− positiv getestet: 19 
− geheilt:  332 
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Lage am 18.05.2020 
Wie bereits informiert, erfolgte am 18.05.2020 die Öffnung von Kitas und Grundschule im 
eingeschränkten Regelbetrieb. 
 
LK SächsSchwOstErzG 
− positiv getestet: 28 
− geheilt:  334 
 
Lage am 20.05.2020 
Am 20.05.2020 erfolgten Abstimmungen zwischen der Gemeindeverwaltung und der 
Nationalparkverwaltung, wie über Himmelfahrt und den damit einhergehenden männlichen 
Besuchergruppen sowie über das verlängerte Wochenende die Einhaltung der 
SächsCoronaSchVO gefördert und kontrolliert werden kann. 
Es wurden mehrsprachige Hinweisschilder erstellt und diese auf dem Gelände der Bastei 
und dem Basteiparkplatz angebracht. Des Weiteren erfolgte eine Abstimmung mit der 
Polizei, welche vor Ort Kontrollen durchführen sollte. In den Medien (z.B. Bildzeitung) 
wurden die Maßnahmen veröffentlicht, um die Bevölkerung für die besondere Situation zu 
sensibilisieren. 
 
Ebenfalls erhielt am 20.05.2020 die Stadt Wehlen vom Gesundheitsamt den 
Genehmigungsbescheid für das erarbeitete Hygienekonzept Freibad. Die Umsetzung des 
Konzeptes erfolgte in den kommenden Tagen. 
 
LK SächsSchwOstErzG 
− positiv getestet: 38 
− geheilt:  338 
 
Lage am 26.05.2020 
Am 26.05.2020 wurde das umfassend vom FSV Lohmen erarbeitete Hygienekonzept zu 
Durchführung aller Sportarten von der Gemeindeverwaltung genehmigt. 
 
LK SächsSchwOstErzG 
− positiv getestet: 31 
− geheilt:  349 
 
Lage am 27.05.2020 
Am 27.05.2020 öffnete das Freibad Stadt Wehlen für seine Besucher. 
 
LK SächsSchwOstErzG 
− positiv getestet: 29 
− geheilt:  352 
 
30.05.2020 bis 01.06.2020 Pfingsten 
 
Lage am 02.06.2020 
Nach den Pfingstfeiertagen erfolgte eine Information der Gemeinde über die Öffnung aller 
Vereinsräume, Sportstätten und der Sporthalle ab dem 02.06.2020 an die 
Vereinsvorstände, damit das Vereinsleben wieder umfangreich, wenn auch unter anderen 
Bedingungen als gewöhnlich, aufleben konnte. 
Zur Benutzung der Räumlichkeiten forderte die Gemeinde von jedem Verein ein kurzes 
Hygienekonzept, um die Einhaltung der SächsCoronaSchVO und der Hygieneauflagen zu 
überprüfen. Hierbei erfreute die Gemeinde, wie ernst das Thema Corona und Hygiene in 
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das Zentrum der Bürger gerückt ist und keine Beanstandungen an den bisher 
eingereichten Konzepten gemacht wurden. 
Zusätzlich bestellte die Gemeinde weitere stationäre Desinfektionsspender, welche 
zukünftig fest in den Räumlichkeiten verbaut werden und nachhaltig den Infektionsschutz 
verbessern. 
Im Vorlauf zur Öffnung der Sporthalle erfolgte eine Grundreinigung. 
 
LK SächsSchwOstErzG 
− positiv getestet: 5 
− geheilt:  377 
 
Lage 02.06.2020 – 08.06.2020 
In dieser Woche lag der Schwerpunkt in der Prüfung und Genehmigung der vorgelegten 
Hygienekonzepte sowie die Beratung von Bürgern zu Fragen zur SächsCoronaSchVO. 
 
Lage am 04.06.2020 
Am 03.06.2020 erließ der Freistaat Sachsen erneut eine veränderte neue 
Allgemeinverfügung für den Betrieb von Schulen und Kita. Durch die Allgemeinverfügung 
bleibt es bis Ende Juni beim eingeschränkten Regelbetrieb. Es kamen jedoch weitere 
Flexibilisierungen dazu. So können in Schulen mit Zustimmung der Schulleitung 
Elternabende und Veranstaltungen stattfinden. Schulbesuchspflicht bleibt jedoch an 
Grundschulen weiterhin ausgesetzt. Die Eltern können entscheiden, ob die Kinder in die 
Schule gehen sollen oder weiter zu Hause lernen. 
 
In den Kitas findet die Betreuung weiterhin in den festgelegten Gruppen durch das stets 
selbe Erzieherpersonal statt, jedoch war es ab dem 06.06.2020 erlaubt, größere Gruppen 
mit mehreren Erziehern zu bilden, um die Betreuung auch in den Randzeiten und 
Pausenzeiten zu gewährleisten. Diese Öffnung machte sich die Gemeinde Lohmen 
zunutze und übersandte noch am selben Tag die Information an die Eltern über die neue 
Gruppengestaltung und die Verlängerung der Betreuungszeiten im eingeschränkten 
Regelbetrieb ab dem 08.06.2020 von 07:00 bis 16:00 Uhr. 
 
Auch über das weitere schrittweise Vorgehen bei der Öffnung des Gemeindeamtes wurde 
beraten und beschlossen, ab dem 08.06.2020 das Gemeindeamt zu den gewohnten 
Öffnungszeiten zu öffnen. Die Hygieneregeln im Amt blieben jedoch zum Schutz der 
Angestellten und Bürger bis auf Weiteres bestehen. Nach wie vor wird eine vorherige 
Terminvereinbarung empfohlen, um das Besucheraufkommen zu steuern und 
Bearbeitungszeiten so kurz wie nötig zu halten. 
Des Weiteren öffnete die Bibliothek und Touristinformation zu erweiterten Öffnungszeiten 
 
Des Weiteren wurde das Hygienekonzept des Feldbahnmuseums genehmigt. 
 
LK SächsSchwOstErzG   Sachsen   Deutschland 
− positiv getestet: 3   5.307    184.500 
− geheilt:  379 
 
Lage am 05.06.2020 
Die Gemeindefeuerwehr erarbeitete eine Dienstanweisung für Hygienevorschriften 
während des Feuerwehrdienstes und nimmt diesen wieder auf. 
Tschechien öffnet nach fast 3 Monaten um 12 Uhr seine Grenze für Bürger aus 
Deutschland, Österreich und Ungarn. 
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Lage am 06.06.2020 
Die aktuelle Fassung der SächsCoronaSchVO wird gültig. 
Das aktualisierte Hygienekonzept des FSV Lohmen wird genehmigt, da mit der neuen 
SächsCoronaSchVO auch das Mannschaftstraining wieder erlaubt ist. 
Die Gemeindeverwaltung erhält des Weiteren die Information, dass Gemeinderatsitzungen 
wieder wie gewohnt stattfinden können und sollen. 
 
Lage am 10.06.2020 
Die EU-Kommission lockert die Einreisebeschränkungen. Ab dem 01.07.2020 soll die 
schrittweise Öffnung der Grenzen zu Nicht-EU-Ländern erfolgen. Für die EU-Bürger treten 
die Einreisebeschränkungen zum 15. Juni außer Kraft. 
 
Letzter Stand vom 10.06.2020: 
 
 VG Lohmen-

Wehlen     
Landkreis 
SächsSchwOstErzG   

Sachsen Deutschland 

positiv getestet 7 387 5.338 184.861 
aktuell infiziert 0 1 92 5.432 
geheilt 7 382 5.030 170.700 
verstorben 0 4 216 8.729 

 
 
 

 
 
 

Anlagen 
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Anlage 1 
 

Übersicht Ablauf Ertüchtigung Außenstelle Basteistraße 79 
 

 
27.03.2020 Beauftragung zum Kauf von 5 zusätzlichen All-in-One-PC’s, Einrichtung von 

VPN Verbindungen, Miete eines zusätzlichen Notebooks, PC-Monitore 
 
01.04.2020 Bauhofmitarbeiter demontieren Kabelkanäle für Baufreiheit zur Verlegung 

des neuen Fußbodenbelages 
 
03.04.2020 Firma Elektro-Fröde führt Prüfung der Elektrik durch und nimmt Reparaturen 

vor 
 Firma Göhlert wird mit dem Verlegen des Fußbodens und den Malerarbeiten 

beauftragt 
 
06.04.2020 Freischaltung von Internet und Telefon durch Telekom 
 
15.04.2020 Abschluss der Malerarbeiten und Fußbodenerlegung durch große Initiative 

der Firma Göhlert über das Osterwochenende 
 
16.04.2020 Möblierung wird durch den Bauhof zusammengetragen und eingeräumt 
 Installation der Telefonanlage ist erfolgt 
 
20.04.2020 Abschlussreinigung durchgeführt 
 
21.04.2020 Küchengeräte, Regale und übriges Mobiliar wird eingeräumt 
 
22.04.2020 Umzug durch die Mitarbeiter ist erfolgt 
 
04.05.2020 personeller Wechsel in der Außenstelle 
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Anlage 2 
 

Statistik zu den festgestellten Vergehen durch den Vollzugsdienst 
 
 

Datum Lohmen Stadt Wehlen 

SA   28.03.2020 0 12 

SO   29.03.2020 0 2 

MO 30.03.2020 0 0 

DI   31.03.2020 0 0 

MI  01.04.2020 0 1 

DO 02.04.2020 0 0 

FR  03.04.2020 0 0 

SA  04.04.2020 0 1 

SO  05.04.2020 5 5 

   

DI  08.04.2020 0 1 
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Anlage 3 

Quarantäneliste 
 

 
 
 
 



Kerstin Ujhelyi, 24.05.2020,aktual. 10.06.2020

1 1. Ertragsdefizite Plan Sollstellungen vergl Zahlg

2 2020 2020 2019 durch Corona bis dato Prognose für 2020 Prognose ab 2021 Erläuterungen  

3 Grundsteuer Ϯϯϵ.ϬϬϬ € Ϯϯϳ.ϳϮϰ € bisher keine Stundungen beantragt

4 Gewerbesteuer ϰϬϬ.ϬϬϬ € ϭϰϰ.ϲϳϬ € -ϭϱϬ.ϬϬϬ € Minderung 50 %  MögliĐhkeit des AŶtrages auf VorauszahluŶg Ϭ €  ďeiŵ FA 
5 Anteil an der Einkom.steuer ϵϭϭ.ϰϬϬ € Ϯϰϰ.ϬϲϬ € -ϭϱϬ.ϬϬϬ € Minderung 15 % quartalsweise Zahlung, voraus. Minderung Einkommen 

6 Anteil an der Umsatzsteuer ϳϳ.ϭϬϬ € ϴ.ϲϳϯ € -ϭϱ.ϬϬϬ € Minderung 20 % quartalsweise Zahlung, voraus. Minderung Ust. 

7 Mieten Gewerbe/ Wohnungen  Ϯϰϰ.ϭϮϬ € ϭϬϲ.ϰϮϮ € bisher keine Stundungen beantragt 

8 PP Bastei ϯϭϬ.ϬϬϬ € ϱϬ.ϭϬϬ € ϴϳ.ϮϬϬ € -ϯϳ.ϭϬϬ € -ϲϬ.ϬϬϬ € fehlende Touristen, Busunternehmen 

9 Felsenburg Neurathen ϰϬϬ.ϬϬϬ € Ϯ.ϳϰϬ € ϴϱ.ϬϬϬ € -ϴϮ.ϮϲϬ € -ϭϮϬ.ϬϬϬ € fehlende Touristen, Busunternehmen 

10 Gästetaxe ϰϱ.ϬϬϬ € ϭ.ϮϰϬ € -ϱ.ϬϬϬ € Ϭ € ďisher Ϯ StuŶduŶgsaŶträge, AďreĐhŶuŶg zeitǀersetzt!,  ϮϬϭϵ: ϱϵ T€ 
11 Verkaufserlöse TI ϯϬ.ϬϬϬ € ϭϮϬ € ϯ.ϬϬϬ € -Ϯ.ϴϴϬ € -ϱ.ϬϬϬ €
12 Verwarngelder ϯϱ.ϬϬϬ € ϯ.ϬϵϬ € ϭϭ.ϲϬϬ € -ϴ.ϱϭϬ € -ϭϬ.ϬϬϬ €
13 Kita - Betreuungsentgelte Erstattung durch Freistaat, Regelung zur Notbetreuung offen 

14 Kita - Gemeindeanteil bisher keine Regelungen

15 -ϭϯϱ.ϳϱϬ € -ϱϭϬ.ϬϬϬ € -ϯϲϴ.ϮϰϬ €
16 2. ungeplante Auszahlungen 

17 Verwaltungsstandort Außenstelle ϭϮ.ϱϱϭ,ϰϱ € Fußboden, malerm. Instandsetzung

18 Ϯ.Ϯϰϯ,ϴϲ € Elektrik

19 ϯ.ϬϮϮ,ϳϮ € Telefonanlage 

20 ϰϬ,ϬϬ € EDV 

21 ϭϯϮ,ϱϲ € Schlüssel

ϴϳϰ,ϵϮ € Heizung 

22 ϭϴ.ϴϲϱ,ϱϭ €
23 Ausstattung ϳ.ϵϬϮ,ϴϴ € PC-Ausstattung + Inst. 

24 ϱϵϯ,ϲϳ € Kühlschrank, Regale, Mikrowelle, Geschirr, Hygienemittel

25 ϴ.ϰϵϲ,ϱϱ €
26 Hygienemaßnahmen, Schutzbekleidung ϯ.ϲϬϳ,ϴϱ € ϯ.ϲϬϳ,ϴϱ €
27 ϯϬ.ϵϲϵ,ϵϭ €
28 3. Maßnahmen zur Minderung von Aufwendungen 

29 *  Personalkosten Anträge auf Kurzarbeit für PP Bastei, FB Neurathen, TI 

30 *  Sparsame HHführung, Anschaffungen, Investitionen  Informationsschreiben an alle mit HH- Inkrafttreten, keine HH-sperre

31 *  Bevorratung Nur dringend notwendige Vorräte anschaffen, insb. TI und Bauhof.  

32 *  Reinigungsleistungen Überprüfung der Verträge mit Dienstleistern. 

33

34 4. Prüfung der Maßnahmen 2020 nach Priorität Plan 2020 Plan 2020

35 Einzahlungen Auszahlungen Eigenmittel 

36 Nr. 36 Schloß Ϭ € ϱϬ.ϬϬϬ € ϱϬ.ϬϬϬ € Fassade Anbau verschieben nach 2021

37 o.Nr. Altes Schulgebäude/ Eingangstür ϱ.ϬϬϬ € ϭϬ.ϬϬϬ € ϱ.ϬϬϬ € keine Mittel Denkmalschutz/ verschieben 

38 Nr. 7/132 HW-schutz Mittel aus 2019/ bisher keine Zuwendung, tw. verschieben nach 2021

39 Nr. 18, 19, 134 Kitas und Hort Ϯϴ.ϯϬϬ € Umsetzung der Maßnahmen noch offen 

40 Nr. 406 Kiga ϭϮϬ.ϬϬϬ € ϭϲϬ.ϬϬϬ € ϰϬ.ϬϬϬ € Fassade verschieben nach 2021/22  abhängig von Zuwendungen 

41 Nr. 155 Sporthalle/ Parkplätze + Entwässerung ϱϲϱ.ϱϬϬ € ϳϱϰ.ϬϬϬ € ϭϴϴ.ϱϬϬ € keine Zuwendungen, verschieben nach 2022

42 Nr. 471 Fußgängerbrücke Uttewalde ϰϬ.ϬϬϬ € ϱϬ.ϬϬϬ € ϭϬ.ϬϬϬ € verschieben nach 2021/22

43 Nr. 410 Straßen/ Fußweg - Basteistr. Pirn. Str. ϭϭϮ.ϱϬϬ € ϭϯϬ.ϬϬϬ € ϭϳ.ϱϬϬ € verschieben nach 2021/22

44 Nr. 385 Abwasser/ Straßen ϴϬ.ϬϬϬ € ϰϵϬ.ϬϬϬ € Überprüfung Bauamt mit Planer 

45 Nr. 450 Gewerbegebiet ϰ.ϴϴϬ.ϬϬϬ € ϱ.ϳϬϬ.ϬϬϬ € Überprüfung Bauamt mit Planer / EM aus Grundstücksveräußerung 

46 Nr. 413 neues B-Plan-Gebiet ϮϬ.ϬϬϬ € ϮϬ.ϬϬϬ € verschieben nach 2021

47 Nr. 474 Überarbeitung Ortsentwicklungskonzept ϰϬ.ϬϬϬ € veschieben nach 2021

48 Nr. 449 Breitband 100 % Zuwendungen ϰ.ϱϬϬ.ϬϬϬ € ϰ.ϱϬϬ.ϬϬϬ € Ϭ € Umsetzung 2020: 1 Mio,  2021: 1 Mio, 2022: 2 Mio, 2023: 0,5 Mio EUR

49 neu Kiga PP + Außenanlage ϭ. BA ϮϬϮϬ: ϲϱ.ϬϬϬ € ŶotǁeŶdig, Ϯ. BA iŶ ϮϬϮϭ Đa. ϭϱ.ϬϬϬ €  

Ertragsdefizite 

PANDEMIE CORONA - AUSWIRKUNGEN GEMEINDE LOHMEN 



Kinderzahlen Notbetreuung Kindereinrichtungen Lohmen

Datum Krippe Storch - Krippe Storch - Kita Zugvögel Hort Gesamt

18.03.2020 5 4 2 3 0 14

19.03.2020 4 4 3 3 0 14

20.03.2020 2 4 2 2 1 11

23.03.2020 3 4 2 4 3 16

24.03.2020 4 4 2 5 3 18

25.03.2020 6 4 3 6 2 21

26.03.2020 4 3 3 5 2 17

27.03.2020 3 4 4 4 3 18

30.03.2020 6 4 4 5 4 23

31.03.2020 5 4 2 5 3 19

01.04.2020 3 3 4 4 1 15

02.04.2020 3 3 2 4 2 14

03.04.2020

06.04.2020 5 4 4 6 3 22

07.04.2020 5 4 5 5 4 23

08.04.2020 5 4 4 6 4 23

09.04.2020 5 4 4 5 3 21

10.04.2020

13.04.2020

14.04.2020 6 4 3 5 3 21

14.04.2020 6 5 3 7 2 23

16.04.2020 5 5 3 8 3 24

17.04.2020 6 6 2 7 3 24

20.04.2020 5 5 4 6 5 25

21.04.2020 6 4 6 7 8 31

22.04.2020 9 4 6 8 8 35

23.04.2020 9 6 6 7 7 35

24.04.2020 8 5 6 6 5 30

27.04.2020 9 4 8 12 6 39

28.04.2020 10 4 7 12 6 39

29.04.2020 13 5 10 11 4 43

30.04.2020 14 6 9 10 5 44

01.05.2020

04.05.2020 12 5 14 11 9 51

05.05.2020 11 6 14 15 8 54

06.05.2020 12 6 17 15 8 58

07.05.2020 12 6 16 15 9 58

08.05.2020 11 5 16 16 9 57

11.05.2020 12 7 16 18 11 64

12.05.2020 10 8 13 21 11 63

13.05.2020 11 8 15 16 11 61

14.05.2020 12 8 15 18 11 64

15.05.2020 12 8 14 19 11 64

Feiertag - Karfreitag

Feiertag - Ostermontag

pädagogischer Tag, KE geschlossen

Feiertag - Maifeiertag



Kinderzahlen eingeschränkter Regelbetrieb Kindereinrichtungen Lohmen

Datum Krippe Storch - Krippe Storch - Kita Zugvögel Hort Gesamt

18.05.2020 21 15 27 36 59 158

19.05.2020 22 14 28 41 63 168

20.05.2020 21 14 29 41 58 163

21.05.2020

22.05.2020

25.05.2020 23 15 36 41 69 184

26.05.2020 24 16 36 37 69 182

27.05.2020 23 15 34 39 72 183

28.05.2020 21 14 34 38 70 177

29.05.2020 19 15 33 34 63 164

02.06.2020 0

03.06.2020 19 16 39 38 71 183

04.06.2020 18 15 39 37 72 181

05.06.2020 21 15 37 36 68 177

06.06.2020 21 16 39 35 65 176

08.06.2020 27 77 104

09.06.2020 28 77 105

10.06.2020 28 77 105

11.06.2020 0

12.06.2020 0

Zahlen aus Kita/Außenstelle für die aktuelle Woche werden bis zum 11.06. nachgereicht

Feiertag - Himmelfahrt

Schließtag

Feiertag - Pfingstmontag



Kinderzahlen Grundschule Lohmen

Datum Schule

18.03.2020 0

19.03.2020 0

20.03.2020 1

23.03.2020 3

24.03.2020 3

25.03.2020 2

26.03.2020 2

27.03.2020 3

30.03.2020 4

31.03.2020 2

01.04.2020 0

02.04.2020 1

03.04.2020 0

06.04.2020 3

07.04.2020 3

08.04.2020 3

09.04.2020 2

10.04.2020 Karfreitag

13.04.2020 Ostermontag

14.04.2020 4

15.04.2020 4

16.04.2020 4

17.04.2020 4

20.04.2020 6

21.04.2020 8

22.04.2020 10

23.04.2020 9

24.04.2020 8

27.04.2020 6

28.04.2020 7

29.04.2020 4

30.04.2020 5

01.05.2020 Maifeiertag

04.05.2020 9

05.05.2020 8

ab 06.05.2020

Beschulung der 4. Klassen - nach Aussage von Frau Reinhold keine Abmeldung

ab 18.05.2020

Beschulung aller Klassen - nach Aussage von Frau Reinhold 2 Abmeldungen 



Kinderzahlen Notbetreuung / eingeschränkter Regelbetrieb

Kita "Pusteblume" Dorf Wehlen

Betreuungsverträge bestehen für

KK 16 Kinder

KG 46 Kinder

gesamt 62 Kinder

KK KG gesamt

19.03.2020 3 8 11

25.03.2020 3 8 11

01.04.2020 3 8 11

08.04.2020 3 8 11

15.04.2020 3 8 11

22.04.2020 4 11 15

29.04.2020 4 11 15

06.05.2020 8 12 20

13.05.2020 12 15 27

20.05.2020 16 46 62

Ab KW 21 (18. bis 22.05.) betrug die Auslastung der Kita Dorf Wehlen wieder nahezu 100 %.



Kinderzahlen Notbetreuung / eingeschränkter Regelbetrieb

Kita "Elbkinderland" Stadt Wehlen

Betreuungsverträge bestehen für

KK 12 Kinder

KG 29 Kinder

Ho 60 Kinder

gesamt 101 Kinder

KK KG Ho gesamt

19.03.2020 0

25.03.2020 0

01.04.2020 0

08.04.2020 2 3 5

15.04.2020 1 7 8

22.04.2020 2 6 8

29.04.2020 2 13 15

06.05.2020 2 23 15 40

13.05.2020 2 20 15 37

20.05.2020 0

27.05.2020 10 25 27 62

Für den Zeitraum 19.03. bis 01.04. liegen Frau Weidemann  keine Meldungen/Zahlen vor,

dies erfolgte über das DRK direkt.

Am 20.05.2020 erfolgte keine Meldung. Die Kita hatte an diesem Tag geschlossen.

Ab dem 2. Juni waren waren die Krippen- und Kita-Kinder zu über 90 % wieder anwesend.

Im Hortbereich betrug die Auslastung ca. 50 %, Tendenz steigend.

Ab der KW 24 ist keine Meldung an das LRA mehr erforderlich. Diese waren die Grundlage

der Darstellung.


